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Anlage 1 zur Vorlage V/0140/2026 
 

 

Satzung zur Änderung der Wahlordnung für das Delegiertenwahlverfahren zur 
Wahl der Kommunalen Seniorenvertretung Münster 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Rat der Stadt Münster am 25.03.2026 
folgende Satzung zur Änderung der Wahlordnung für das Delegiertenwahlverfahren zur Wahl der 
Kommunalen Seniorenvertretung Münster beschlossen: 

 
 

Artikel I 
 
In § 6 Amtszeit erhält der Absatz 1 folgende Fassung:  
 
(1) Die Amtszeit der KSVM beträgt vier Jahre und beginnt mit dem Tag der konstituie-

renden Sitzung. Wiederwahl ist möglich. Für den Fall des dauerhaften Ausscheidens 
eines stimmberechtigten Mitgliedes während der laufenden Wahlperiode wird das mit 
der jeweils höchsten Stimmenzahl gewählte Ersatzmitglied bis zum Ende der Amts-
zeit stimmberechtigtes Mitglied. 
 

(2) Die Mitglieder der KSVM bleiben bis zur konstituierenden Sitzung der neugewählten Senio-
renvertretung im Amt. 

 
 

Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


